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RATGEBER AHV
DR. IUR. RUDOLF TUOR

Vorausberechnungen von
AHV-Renten sind komplex
Ich wurde 1941 geboren und

möchte gelegentlich mit Ar-
beiten aufhören. Ich habe bei

der AHV-Zweigstelle eine de-

taillierte Berechnung meiner
AHV-Rente beantragt, erhielt
aber neben einer Aufstellung
des Individuellen Kontos (IK)
und des Splittings nur einige
Gesetzesartikel, keine kon-
kreten Zahlen. Ich möchte

gerne wissen, ob die AHV zur
Auskunft über künftige Renten

verpflichtet ist oder ob ich
mich mit den zugestellten
Aufstellungen selber «herum-

schlagen» muss.

Die Vorausberechnung von
AHV-Renten ist eine kom-

plexe Angelegenheit. Die AHV
wird nicht nur mit Beiträgen der

Versicherten und der Arbeit-

geber, sondern zu einem wesent-

liehen Teil von Bund und Kan-

tonen sowie über die Mehrwert-

Steuer mitfinanziert. Damit sind

die künftigen Ansprüche stark

von der im Zeitpunkt der Renten-

berechnung geltenden Rechts-

läge abhängig. Dies zeigen

gerade auch die Erfahrungen mit
der 10. AHV-Revision und die

aktuelle Diskussion zur 11. AHV-

Revision.

Problematik der Voraus-

berechnung von AHV-Renten

AHV-Renten werden nicht auf-

grund eines individuellen De-

ckungskapitals, sondern primär
aufgrund der persönlichen Bei-

tragszeiten sowie der anrechen-

baren Einkommen und Gut-

Schriften berechnet. Zudem spielt
über das «Splitting» auch der

Zivilstand eine entscheidende

Rolle, da die Einkommen und

Gutschriften aus Ehejahren je

hälftig auf beide Ehegatten

aufgeteilt werden müssen.

Die vielfältigen Elemente, die

künftige Renten beeinflussen,

zeigen die Problematik von Aus-

künften über künftige AHV-

Renten. Je weiter der Renten-

beginn entfernt ist, desto weniger

zuverlässig können Vorausbe-

rechnungen sein, sind doch

weder künftige Änderungen der

Rechtsgrundlagen noch die wei-

tere Entwicklung der person-
liehen Verhältnisse der Versicher-

ten (Zivilstand, Einkommens-

entwicklung usw.) zum Voraus

bekannt.

Rentenauskünfte
der Ausgleichskassen
Schon seit längerem erteilen die

Ausgleichskassen aufgrund der

Individuellen Konten (IK) Aus-

künfte über den aktuellen Stand

der bisher abgerechneten Ein-

kommen und der Beitragsjahre.

Für zurückliegende Zeiten lässt

sich verbindlich feststellen, wel-

che Beiträge und Gutschriften

bisher verbucht wurden, ob

Beitragslücken bestehen und wie
sich solche Lücken allenfalls

schliessen lassen.

Anhand dieser Daten lassen

sich hypothetische Invaliden-,

Witwen-, Witwer- oder Waisen-

renten nach aktuellem Recht

berechnen. Dies genügt in den

meisten Fällen als Grundlage für
eine Vorsorgeplanung. Wenn -
wie in Ihrem Fall - eine allfällige

Erwerbsaufgabe und der Renten-

beginn relativ kurz bevorstehen,

lässt sich die Grössenordnung

künftiger Altersrenten weitge-
hend abschätzen. Dies ist bei-

spielsweise auch für den person-
liehen Entscheid über einen

allfälligen Vorbezug der Alters-

rente von Bedeutung.
Seit 2001 bestehen einheitliche

Rechtsgrundlagen für Renten-

auskünfte der Ausgleichskassen,

bei denen auch künftige Ent-

Wicklungen einbezogen werden.

Grundsätzlich wird dabei von den

Angaben der Versicherten über

die künftig erwartete Entwicklung
der persönlichen Verhältnisse

abgestellt; wo solche Angaben

fehlen, werden einheitliche
Annahmen getroffen.

Die Vorausberechnung künfti-

ger Renten kann mit einem

besonderen Formular bei der im

gegenwärtigen Zeitpunkt für eine

Rente zuständigen Ausgleichs-
kasse beantragt werden. Dies

braucht jedoch eine gewisse Zeit.

Ein besonderes Merkblatt gibt
näheren Aufschluss über die Ren-

tenvorausberechnung, Voraus-

Setzungen und Verfahren. Es

kann bei den Ausgleichskassen

bezogen werden.

Keine Verbindlichkeit der Aus-

künfte über künftige Renten

Wie bereits erwähnt: Je weiter
entfernt der Rentenbeginn ist,
desto weniger aussagekräftig
kann eine Rentenauskunft sein.

Ausserdem können diese Aus-

künfte der Ausgleichskassen
denn auch in keinem Fall

verbindlich sein. Massgeblich
bleibt immer die individuelle

Rentenverfügung der im Renten-

fall zuständigen Ausgleichskasse,

bei der gegenwärtig AHV-Beiträge

abgerechnet werden. Bei Unklar-

heiten kann die Ausgleichskasse
des Wohnkantons weiterhelfen.

Leiden auch Sie unter Blasenschwäche?
TENA /ßdj bietet Ihnen die Lösung:

*
fefti

Erhältlich in 6 verschiedenen Grössen:
- Geruchskontrolle
- Anatomisch geformt
- Einzeln verpackt

• Diskret und sicher l^piskteter
Versand

Bestellen Sie noch heute Ihr Gratismuster:\

Vorname/Name

Adresse

Tel. /
Coupon bitte einsenden an:
Cosanum AG, Rütistrasse 14, 8952 Schlieren.

HOTEL MUNSTERHOF
Für Ruhe und Erholung nahe dem Nationalpark
in unserem traditionsreichen Familienbetrieb.

BUNGALOWS TRAFOGL
Für Ferien mitten im Grünen,

wo Sie Ihr eigener Hausherr sind.
Der Spass für die ganze Familie.

FERIEN IN DER NATUR
Hotel Münsterhof,

Farn. Plinio Meyer-Tschenett, 7537 Müstair GR
Tel. 081 858 55 41, Fax 081 858 50 58

E-Mail: info@muensterhof.ch
www.muensterhof.ch
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Splitting nach Scheidung
Vor einer Rentenauskunft oder

einer definitiven Rentenberech-

nung muss für geschiedene
Personen allenfalls noch das

Splitting für die Jahre der

geschiedenen Ehe durchgeführt
werden, was das Verfahren zu-
sätzlich verzögern kann. Solche

Verzögerungen können vermie-

den werden, wenn geschiedene

Personen möglichst bald nach der

Scheidung bei der zuständigen
Ausgleichskasse das Splitting für
die Ehejahre veranlassen.

Zusammenfassung
Seit Beginn des Jahres 2001

bestehen rechtliche Grundlagen
für Rentenauskünfte der Aus-

gleichskassen. Dies ist im Hin-
blick auf eine beabsichtigte

Erwerbsaufgabe und die Möglich-
keit des Rentenvorbezuges von

Bedeutung. Auch wenn Auskünf-

te über künftige Renten nicht
verbindlich sind, kann angesichts

der kurzen Zeit bis zum Renten-

alter Ihre künftige Rente weitge-
hend zuverlässig vorausberech-

net werden.

Die Rentenberechnung ist eine

komplexe Angelegenheit und

übersteigt die Möglichkeiten
einer AHV-Zweigstelle. Bei AHV-

Zweigstellen eingereichte Gesu-

che werden denn auch umgehend
der zuständigen Ausgleichskasse

zur direkten Erledigung weiter-

geleitet. Wenn die Unterlagen, die

Ihnen Ihre Ausgleichskasse zuge-

stellt hat, nicht genügen, empfeh-
le ich Ihnen, mit der Ausgleichs-
kasse einen Termin zu verein-

baren, damit Ihre Fragen näher

besprochen werden können.

AHV-Beitrags-

pflicht von
Nichterwerbs-

tätigen
Ich beziehe seit vergangenem
Oktober eine volle lV-Rente
und arbeite beim bisherigen
Arbeitgeber noch zu 20%.
Meine Frau ist ebenfalls er-
werbstätig und bezahlt rund
2000 Franken AHV-Beiträge,
also mehr als den doppelten
Mindestbeitrag von 780 Fran-
ken. Nach dem AHV-Merkblatt
schulden namentlich Bezüger
und Bezügerinnen von IV-Ren-

ten AHV-Beiträge als Nicht-
erwerbstätige. Weshalb zieht
mir mein Arbeitgeber weiter-
hin den AHV-Beitrag ab?

Tatsächlich gelten Personen,

die kein oder nur geringes
Erwerbseinkommen erzielen,
namentlich Bezügerinnen und

Bezüger von IV-Renten, in der
AHV primär als nichterwerbs-

tätig. Da die Merkblätter der AHV

zur gezielten Information über

einzelne Sachbereiche dienen,
müssen sie sich auf einen all-

gemeinen Überblick beschrän-

ken. Auch der AHV-Ratgeber
kann nicht auf alle Details ein-

gehen. Gerne lege ich jedoch die

Grundsätze, die Sie interessieren,

näher dar.

Besonderheiten der

schweizerischen AHV
als Volksversicherung
Die meisten Sozialversicherun-

gen, so insbesondere Arbeitslo-

senversicherung, Unfallversiche-

rung, Pensionskassen, sind his-

torisch als so genannte Arbeitneh-

meruerstcherange/i entstanden.

Demgegenüber ist die AHV als

Vbl/csuersfc/rerung für die ganze

Bevölkerung aufgebaut und er-

fasst neben Arbeitnehmenden
auch Selbstständigerwerbende
und nichterwerbstätige Personen

in der Schweiz. Die dafür nötigen

Abgrenzungen der AHV haben

auch Bedeutung für andere So-

zialversicherungen.
Eine weitere Besonderheit der

AHV ist die unbesc/iränfcte Bei-

tragsp/Kchf auf Erwerbseinkom-

men, obwohl die Leistungen nur
beschränkt vom Einkommen ab-

hängig sind. So können bei

Mehrfachbeschäftigung gleich-

zeitig Beiträge über verschiedene

Anstellungen oder aus selbst-

ständiger und unselbstständiger

Erwerbstätigkeit geschuldet sein.

Auch Nichterwerbstätige müs-

sen Beiträge aus allfälliger Teil-

eru/erösfäfigfceit bezahlen, kön-

nen aber aus allfälligem Erwerb

bezahlte Beiträge zurückfordern

oder mit Beiträgen, die sie als

Nichterwerbstätige schulden,
verrechnen lassen.

Dies bedingt komplexe, nicht
immer leicht verständliche Rege-

lungen zur Abgrenzung der ein-

zelnen Erwerbsarten, aber auch

für die Bestimmung der Nicht-

erwerbstätigkeit im Sinne der

AHV.

Grundsätze zur Beitragspflicht
Nach Versicherungsprirczip sind

alle Versicherten grundsätzlich
selber beitragspflichtig. Mit der

10. AHV-Revision wurde denn

auch die frühere Beitragsbefreiung

von nichterwerbstätigen Ehe-

frauen und nichterwerbstätigen
Witwen aufgehoben. Allerdings
gelten Beiträge von nichterwerbs-

tätigen Ehegatten als bezahlt,
sofern der andere Ehegatte aus

Erwerbstätigkeit wenigstens Bei-

träge in doppelter Höhe des

Mindestbeitrages bezahlt hat.

Der Kreis der erwerbstätigen
Versicherten und ihre Beitrags-

pflicht ist im AHV-Gesetz diffe-

renziert geregelt (Art. 4 ff.). Die

Vorschriften über Beiträge der

nichterwerbstätigen Versicherten

finden sich in Art. 10 des Gesetzes.

Nähere Vorschriften über den Kreis

der Mc/itqpSfctättg^ und die

Bemessung der Beiträge wurden

an den Bundesrat delegiert.

(Fortsetzung nächste Seite)

0

Dr. Ludwig ZirngiW,
Zo/ingen

/e/z /un g/zzcAizc/z, z/ass zc/z zzzzc/z z'zzz Ä/ter
ZZÖC/z VO/Z Sc/zajJeZZSÄlZYZjft zzzzz/ 7zZteZZL/ZYZZZg Zzz'rt/

Es dauerte lange und kostete viel Mühe, bis mich das Werk, welches ich
seit Jahren im Sinn hatte, selbst zufriedenstellte. Aber ich war glücklich,
dass ich es im Alter zustandebrachte. Und dann freute es mich, dass die

Stiftung Kreatives Alter es mit einem Preis auszeichnete. Wenn Sie

.schreiben, dichten, komponieren oder eine H-'issen.vchci/t/iche Arbeit
verfasst haben, sollten Sie unbedingt den Prospekt für das 7. Preisaus-
schreiben der Stiftung verlangen. Es stehen noch andere Themenberei-
che offen. Erforderlich ist, dass Sie bei der Fertigstellung der Arbeit das

65. Lebensjahr vollendet haben. Verlangen Sie doch, unter Beilegung
dieses Inserates, nähere Informationen bei: Stiftung Kreatives Alter,
Postfach 4139, 8022 Zürich, kreat-alter@smile.ch, www.creatrixsenectus.ch

%̂ 6?

£1 STIFTUNG KREATIVES
ALTER
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INSERATE

BbmA/u
Hilfsmittel für Pflege und Gesundheit.

Wiener

se/6siä/ic/ig
spazieren

Kuhn und Bieri AG
Könizstrasse 227
3097 Bern-Liebefeld
www.kuhnbieri.ch

Hauszustellung

031 971 55 85

Derstabile und wendige
4-Rad-Rollator mit den
leicht bedienbaren Brem-
sen ermöglicht Ihnen, sich
überall fortzubewegen. Er
gibt Ihnen Sicherheit beim
Gehen und die Möglichkeit
leichte Dinge mitzuneh-
men. Zusätzlich können
Sie sich auf der Sitzfläche
ausruhen.

AN UNSERE LESERINNEN UND LESER

Bitte richten Sie Ihre Fragen an den AHV-Ratgeber - wenn
immer möglich dokumentiert mit Kopien allfälliger Korres-

pondenzen und Entscheide — an: Zeitlupe, Ratgeber AHV,
Postfach 642, 8027 Zürich. Besten Dank.

Die Beitragspflicht aus Erwerbs-

tätigkeit steht grundsätzlich im
Vordergrund. Versicherte sind

«beitragspflichtig, soZange sie eine

Erurerbsfätigiceit ausüben» (Art. 3

AHV-Gesetz). Demgegenüber ist

die Beitragspflicht der Nicht-

erwerbstätigen vom 1. Januar

nach Vollendung des 20. Alters-

jahres bis zum ordentlichen Ren-

tenalter (Frauen vollendetes 64.,

Männer vollendetes 65. Alters-

jähr) begrenzt.
Als Nichterwerbstätige gelten

grundsätzlich Personen in der

Schweiz, die keine beitrags-

Pflichtige Erwerbstätigkeit aus-

üben, also auch IV-Rentner ohne

Erwerbseinkommen.

Grundlage zur Bemessung der

Beiträge von Mc/ifenuerbsfätigen
bilden das Vermögen und das 20-

fache Renteneinkommen (ohne

AHV/IV-Renten). So schulden

Nichterwerbstätige bei anrechen-

barem Vermögen und kapitalster-
tem Renteneinkommen

• bis 250000 Franken den

jährlichen Mindestbeitrag von
390 Franken,

• von 4 Millionen Franken oder

mehr den Höchstbetrag von
10100 Franken.
Zwischen diesen Werten wer-

den entsprechend abgestufte

Beiträge für Nichterwerbstätige
erhoben. Die Beiträge von nicht-

erwerbstätigen Eheleuten werden

getrennt für jeden Ehegatten auf

Basis der je halben Grundlagen
berechnet.

Beitragspflicht für
teilerwerbstätige Personen
Auch reiferwerbstätige schulden

primär AHV-Beiträge aus Er-

werbstätigkeit. Ob allenfalls Bei-

träge als Nichterwerbstätige ge-
schuldet sind, hängt von der

Dauer der Beschäftigung, der

Höhe der Beiträge aus Erwerbs-

tätigkeit, vom Vermögen und dem

Renteneinkommen sowie von all-

fälligen Beiträgen aus Erwerbs-

tätigkeit eines Ehegatten ab.

Teilerwerbstätige, die nicht
dauernd voll erwerbstätig sind

und deren Beiträge aus Erwerbs-

tätigkeit weniger als die Hälfte
des Beitrages, den sie als Nicht-

erwerbstätige schulden, ausma-

chen, gelten im Sinne der AHV

primär als Nichterwerbstätige.
Sie können die Beiträge aus Teil-

ertuerbsfäftgkeü zurückfordern,
indem sie der Ausgleichskasse,
die die Beiträge der Nichterwerbs-

tätigen bezogen hat, nach Ablauf
eines Kalenderjahres einen An-

trag mit Belegen über die Beiträge

aus Erwerbstätigkeit einreichen.

Diese Regelung soll die Umge-

hung der Beitragspflicht von
Nichterwerbstätigen durch mini-
male Erwerbstätigkeit vermeiden

und erfordert im Einzelfall allen-

falls eine Vergleichsrechnung.

Auswirkungen in der Praxis
Die komplexe Regelung erweist

sich in der Praxis als weniger
problematisch. Dies hat verschie-

dene Gründe, auf die kurz hin-

gewiesen werden soll:

• Um Beitragslücken bei der Ren-

tenberechnung auszuschlies-

sen, genügt es nach geltendem
Recht, dass injedemJahr wentgs-

tens der Mindestbeitrag selber

bezahlt oder der doppeite Min-

destbeitrag aus Erwerbstätigkeit
des anderen Ehegatten gedeckt

wird. Auch wenn damit die

Beitragspflicht für Nichterwerbs-

tätige nicht immer vollständig
erfüllt wird, gelten solche Jahre

bei der Rentenberechnung nicht
als Beitragslücken.

• Da die Beiträge von nichter-

werbstätigen Eheleuten auf den

Ein Treppenlift...
damit wir es bequemer haben!

«Wir warteten viel zu lange»

Telefon ZL.Mai.2002

Die Spezialisten für
Treppenlifte
innen und aussen

HERAG AG Tramstrasse 46
8707 Uetikon a/See

Bitte senden Sie mir Unterlagen
Ich möchte einen Kostenvoranschlag

Name/Vorname

• für Jahrzehnte
• passt praktisch

auf jede Treppe
• in einem Tag

montiert

sofort Auskunft
01/920 05 04
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je halben Berechnungsgrund-

lagen berechnet werden, sind

in den meisten Fällen die

Beiträge eines nichterwerbs-

tätigen Ehegatten bereits mit
Erwerbseinkommen des er-

werbstätigen Ehegatten von
25000 bis 30000 Franken im

Jahr, in jedem Fall aber bei

Erwerbseinkommen ab 50000

Franken, gedeckt.
Bei Ehepaaren kann denn auch

in der Praxis sehr oft auf Ver-

gleichsrechnungen verzichtet wer-

den, da erfahrungsgemäss auch

Beiträge von nichterwerbstätigen

Ehegatten meistens durch Er-

werbseinkommen des anderen

Ehegatten gedeckt sind.

Zu Ihrer Situation

Aufgrund Ihrer Schilderung sind

Sie als teilerwerbstätiger IV-

Rentner auf Ihrem Erwerbs-

eirzkommerz irrjedem fall beiirags-

p/Zzchtig. Der Arbeitgeber hat bei

der Gehaltsabrechnung denn

auch richtigerweise den AHV-

Abzug vorgenommen und muss

darüber mit seiner Ausgleichs-
kasse abrechnen.

Da Ihre Ehefrau erwerbstätig
ist, ist vorerst abzuklären, ob über

die Beiträge aus Eruzerbstätfgfcezt

J/zrerFrazz von rund 2000 Franken

im Jahr allenfalls auch Ihre

Beitragspflicht als Nichterwerbs-

tätiger abgedeckt wird. Dies wäre

der Fall, wenn Ihre Frau einen

Nichterwerbstätigen-Beitrag bis

ca. 4000 Franken schulden würde.

Damit könnte Ihre Beitragspflicht
als nichterwerbstätiger Ehegatte

bis zu einem gemeinsamen ehe-

liehen Vermögen und kapitali-
sierten Renteneinkommen von

insgesamt 3 800000 Franken

ebenfalls als erfüllt gelten. In
diesem Falle erübrigen sich

weitere Abklärungen.
Können Ihre Beiträge als Nicht-

erwerbstätiger nicht über die

Erwerbstätigkeit der Frau gedeckt

werden, wäre weiter zu prüfen,
ob Sie selber als Mc/zterwerbs-

tätiger bezfragsp/Zzc/iftg sind. Dies

hängt insbesondere davon ab, ob

Sie aus eigener Erwerbstätigkeit

wenigstens die Hälfte Ihres Bei-

träges als Nichterwerbstätiger be-

zahlen. Trifft dies zu, gelten Sie

bei der AHV als erwerbstätig und

schulden keine Beiträge als Nicht-

erwerbstätiger. Bei geringerem

Beitrag aus Erwerbstätigkeit wä-

ren Sie als Nichterwerbstätiger
beitragspflichtig und könnten die

aus Teilerwerbstätigkeit bezahl-

ten Beiträge bei Ihrer Ausgleichs-
kasse zurückfordern.

Wenn Ihre Frau die Erwerbs-

tätigkeit vorzeitig aufgibt, wäre
sie bis zum ordentlichen Renten-

alter als Nichterwerbstätige bei-

tragspflichtig, sofern die Beitrags-

pflicht nicht über einen Teil-

erwerb gedeckt werden kann. Die

Beitragspflicht wäre aufgrund der

konkreten Verhältnisse erneut zu

prüfen.
Wie Sie sehen, lässt sich die

Beitragspflicht von Nichterwerbs-

tätigen nicht immer leicht beur-

teilen. Auch wenn aufgrund der

Praxiserfahrungen selbst bei

Teilerwerbstätigen die Beitrags-

pflicht meistens über Erwerbs-

tätigkeit erfüllt wird, sollten kon-

krete Sonderfragen direkt mit der

zuständigen Ausgleichskasse, die

allein verbindlich entscheiden

kann, geklärt werden.

PRO-SENECTUTE-BERATUNGSSTELLEN

Die Stiftung Pro Senectute verfügt in der ganzen Schweiz
über mehr als 120 Auskunfts- und Beratungsstellen. Pro

Senectute berät alle Seniorinnen und Senioren sowie
Angehörige von älteren Menschen kostenlos bei per-
sönlichen und finanziellen Problemen. Sie finden vorne
in jeder Zeitlupe ein Adress- und Telefon-
Verzeichnis sämtlicher regionaler Pro- ppQ
Senectute-Beratungsstellen eingeheftet. SENECIUÏE

/
/Adresse
/

/.PLZ/OZ A/ter:

/C'oizpon einsende« ««:
/iVotw Vz'to - Ptoce de to P«wr - Case postote 256 - /820 Afon/mix 2

7V<?J2/ K77>/
SÖWOA£/Vfl£S/ß£7VZ

MP/VTOfC/A'

/CO t/PO/V
/ ZJzde sende« .Sie raz'r eme .DofemenZa/zon.

/Atome Vorname

J5/n nenes Zefren z'm

Z/erzen non Mon^renx/

Kn/dec&ezz A'z'e A'Ofil K/IT, dz'e erste
arzeezspraefrzge Sem'orenres/denz.

Mr bz'eten dzzcP Kerzen- zzwd

(jeneszzngsa zz/ezz Z/zzz/Ze/

Sz'e Pa&e« es verdz'en//

Fe/. Z/2/ 965.90 96»

A/OJK/ K77>/
SewZorezz resident

/WowZrezzx

Case posta/e 256
Ftoce de to Faix

Z82Ö MowZreax: 2
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